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Aktenzeichen

(bei Antwort bitte angeben) 

602/13 - 64.11.00 - 115631 -  

58554/2020 

Dienstgebäude: 

Friedrichstraße 62-80 

40217 Düsseldorf 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 129 

40217 Düsseldorf 

Telefon 0211 871-2821 

Telefax 0211 871-2980 

kontakt.verfassungsschutz@im1.nrw.de

www.im.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836, U71, U72, U73, U83 

Haltestelle: Kirchplatz 

███
█████

███████████
████████

███████████████████

Informationsfreiheitsrecht/Anfragen nach dem Informationsfrei-

heitsgesetz Nordrhein - Westfalen (IFG NRW) 

Ihr Antrag vom 03.02.2020/Ihre E-Mail vom 05. März 2020 

██████████████

um  Ihren  Antrag  nach  §  4  Abs.  1  IFG  NRW,  den  Sie  am  03.  Februar 

2020  über  das  Portal  Fragdenstaat.de  gestellt  haben,  bescheiden  zu 

können, bitte ich erneut um Mitteilung einer zustellungsfähigen Anschrift.  

Die Anforderungen an die im Verwaltungsverfahren statt der Schriftform 

im  Einzelfall  verwendbare  elektronische  Form  sind  in  § 3a  Abs.  2  Ver-

waltungsverfahrensgesetz  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  (VwVfG 

NRW)  festgelegt.  Danach  wahrt  ein  reines  Scannen  und  Mailen,  zumal 

über  eine  Internetplattform,  nicht  die  gemäß  § 5  Abs.  2  S.  3  IFG  NRW 

erforderliche  Schriftform  für  einen  ablehnenden  Bescheid.  Im  Übrigen 

dient die Verwendung der Schriftform der Rechtssicherheit. 

Sollten  Sie  aufgrund  dessen  von  einer  Bescheidung  Ihres  Antrages  ab-

sehen wollen, bitte ich um eine kurze Mitteilung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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